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RS OGH 1956/10/9 5Os314/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1956

Norm

StGB §81 Z1 A1

Rechtssatz

Zum Begri1 der "besonders gefährlichen Verhältnisse"; es ist allein entscheidend, daß die gefährlichen Umstände zur

Tatzeit vorlagen. Die Frage, ob sie von jemandem verschuldet wurden, hat außer Betracht zu bleiben.
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